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RS OGH 1986/10/1 3Ob633/85
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 01.10.1986

Norm

ZPO §391 Abs3 C

Rechtssatz

Wird in dritter Instanz nur der Ausspruch der Vorinstanzen über eine die Klagsforderung nicht erreichende konnexe

Gegenforderung aufgehoben, so ergeht ein (betätigendes) Teilurteil nur hinsichtlich des von der Aufrechnungsreinrede

nicht betroffenen Teiles der Klagsforderung.
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